
Nach den Feststellungen der Antragsgegnerin übt der 
Antragsteller nur im geringfügigen Umfange seine 
Tätigkeit als Friedhofssänger aus. Er hat wohl be
hauptet, sich auf weitere Tätigkeit künstlerischer Art 
vorzubereiten, jedoch hat er dies in keiner Weise 
glaubhaft gemacht. Als ein zur Fortsetzung seiner Er- 
werbstätigkedt erforderlicher Gegenstand kann das ge
pfändete Klavier nicht angesehen werden. -Den Aus
führungen der Antragsgegnerin und der Begründung 
des Arbeitsgerichts hierzu kann unbedenklich gefolgt 
werden.

Dem Beschluß des Arbeitsgerichts! war im Ergebnis 
beizutreten und aus all diesen Erwägungen hat das 
Landesarbeitsgericht zu einer Zurückweisung der 
weiteren Beschwerde des Antragstellers gelangen 
müssen.

(Mitgeteilt von Curt S t e u d t n e r ,  Dresden)

A n m e r k u n g :
Der Entscheidung kann nicht zugestimmt werden. Sie 

beruht auf der Annahme des Gerichts, daß es sich um 
eine Streitigkeit zwischen der Sozialversicherungskasse 
und dem Versicherten im Sinne der Vorschrift des § 70 
der VO über die Sozialpflichtversicherung vom 28. Januar 
1947 (VSV) handele, wenn der Versicherte gegen die 
Pfändung seiner Sache durch die Sozialversicherungs
kasse wegen einer ihr zustehenden Beitragsforderung 
geltend macht, daß die gepfändete Sache unpfänd
bar sei.

Zur Begründung dieses Standpunktes reicht jedoch 
der Hinweis darauf nicht aus, daß die Arbeitsgerichts
barkeit echte Gerichtsbarkeit, also Rechtsanwendung 
im Einzelfall, sei. Die verschiedenen Zweige der Ge
richtsbarkeit werden von verschiedenen Rechtspflege
organen ausgeübt, deren Zuständigkeit im Einzelfall 
durch die Vorschriften über die örtliche, die sach
liche oder die Zuständigkeit nach Geschäften bestimmt 
ist. Nach den hier in Betracht kommenden Vor
schriften des Art. II des KRG Nr. 21 vom 30. März 
1946 in Verbindung mit den Vorschriften des Arbeits
gerichtsgesetzes vom 23. Dezember 1926 gehört zu den 
Aufgaben' der Arbeitsgerichte nur die Entscheidung 
von Rechtsstreitigkeiten im Erkenntnisverfahren. Nir
gends sind ihnen über diesen Rahmen hinausgehende 
Aufgaben, insbesondere solche im Zwangsvoll
streckungsverfahren, zugewiesen worden, das mit den 
durch die Prozeßvorschriften bestimmten Ausnahmen 
in die Geschäftszuständigkeit der Amtsgerichte ge
hört. Die Arbeitsgerichte sind also im Sinne der 
Zivilprozeßordnung Prozeßgerichte und nicht Voll
streckungsgerichte. Letzteres sind nach der Vorschrift 
des § 764 ZPO die Amtsgerichte. Das ist für die Ar
beitsgerichtsbarkeit noch ausdrücklich durch die Vor
schrift des § 62 Abs. 2 AGG bestimmt, nach der 
auf die Zwangsvollstreckung die Vorschriften des
8. Buches der Zivilprozeßordnung unmittelbar An
wendung finden, während sonst die Vorschriften der 
ZPO auf das Verfahren vor den Arbeitsgerichtsbehör
den nur für entsprechend anwendbar erklärt werden 
(§ 46 Abs. 2, § 64 Abs. 2). Hiernach können die Ar
beitsgerichte nur dann in einem Zwangsvollstreckungs
verfahren tätig werden, wenn das Prozeßgesetz ein 
Eingreifen des Prozeßgerichts vor sieht. Das ist jedoch 
bei dem der Entscheidung zu Grunde liegenden Sach
verhalt nicht der Fall.

Die Vorschrift des § 70 VSV, auf die sich das Landes
arbeitsgericht zur Begründung seines Standpunktes 
beruft, bringt zwar gegenüber dem vorherigen Rechts
zustand eine Erweiterung der Zuständigkeit der Ar
beitsgerichte; es kann jedoch keine Rede davon sein, 
daß damit die bisherige Beschränkung der Arbeits
gerichte auf das Erkenntnisverfahren beseitigt und 
ihnen die Wahrnehmung von Funktionen im Voll
streckungsverfahren übertragen werden sollte. Die 
Bestimmung kann keinesfalls so verstanden werden, 
wie es ihrem aus dem Zusammenhang gelösten Wort
laut nach den Anschein haben könnte, daß die Arbeits
gerichte zur Entscheidung von Meinungsverschieden
heiten jeder nur denkbaren Art zwischen den Sozial
versicherungsanstalten und dem Versicherten aus
nahmslos berufen sein sollen. Gegen eine solche Auf
fassung spricht schon die Systematik der VO vom
28. Januar 1947. Die Vorschrift des § 70 findet sich 
in ihrem fünften Abschnitt, der die Verfahrensvor
schriften enthält. Daraus kann nicht mehr entnommen

werden, als daß bei Streitigkeiten über die Ansprüche, 
die die VO nach Art und Umfang geregelt hat, in 
der durch § 70 VSV vorgeschriebenen Weise verfahren 
werden soll. Die VO enthält Bestimmungen über den 
Umfang der Versicherung, die Träger der Versiche
rung und ihre Organe, Beiträge der Versicherten und 
Art und Umfang der Versicherungsleistungen. Sie be
faßt sich jedoch an keiner Stelle mit der zwangsweisen 
Durchsetzung von Ansprüchen, sei es von Ansprüchen 
gegen die Versicherungsträger oder von Ansprüchen 
der Versicherungsträger gegen die Versicherten, und 
greift in keiner Weise verändernd in die Vorschriften 
des Vollstreckungsverfahrens ein.

Gegen die Auffassung des Landesarbeitsgerichts 
spricht es auch, daß eine Regelung der Zuständigkeit 
lediglich nach der Person der Beteiligten ohne Rück
sicht auf die Rechtsnatur der Streitigkeit ganz unge
wöhnlich, wäre. Wäre eine solche Regelung gewollt 
gewesen, so hätte sie im Gesetz unzweideutig zum 
Ausdruck gebracht werden müssen. Das ist aber weder 
im Befehl Nr. 23 der SMAD noch im KRG Nr. 21 ge
schehen. Vielmehr bestimmen sowohl Z i f f .  12 der VO 
zum Befehl Nr. 23 wie auch Art. X des KRG Nr. 21, daß 
das Arbeitsgerichtsgesetz in K r a f t  bleiben soll, und 
zwar in seiner ursprünglichen Form. Damit ist ein
deutig gesagt, daß die bisherige Form des Zwangs
vollstreckungsverfahrens beibehalten werden soll.

Es besteht schließlich für die vom Landesarbeits
gericht für erforderlich gehaltene Erweiterung der Ar
beitsgerichtsbarkeit auch kein Bedürfnis. Das Ver
fahren weicht in keiner Weise von anderen Voll
streckungsverfahren ab und erfordert nirgends von der 
allgemeinen Beurteilung sich abhebende Entscheidun
gen, die etwa nur bei besonderer Sachkenntnis zu
treffend getroffen werden könnten.

Die Beitreibung der Beitragsforderungen geschieht 
nach der Vorschrift des § 22 VSV im Verwaltungs
zwangsverfahren. Die Sozialversicherungsanstalten sind 
ermächtigt, die zur Beitreibung erforderlichen voll
streckbaren Titel herzustellen. Die auf Grund dieses 
Titels eingeleitete Zwangsvollstreckung richtet sich nach 
den landesrechtlichen Vorschriften über das Verwal
tungszwangsverfahren. Für dieses gelten in Sachsen 
die Vorschriften des sächsischen Gesetzes über die 
Zwangsvollstreckung wegen Geldleistungen in Ver
waltung ssachen vom 18. Juli 1902 (Gesetz- und Ver
ordnungsblatt S. 294). Nach der Bestimmung des §11 
dieses Gesetzes hat über Erinnerungen, wie sie vom 
Antragsteller geltend gemacht werden, das zuständige 
Amtsgericht zu entscheiden. Die Vorschrift des § 754a 
RVO muß in diesem Zusammenhang, nicht nur, weil 
sie nicht mehr gilt, außer Betracht bleiben, sondern 
auch deshalb, weil der Antragsteller sich nicht gegen 
die Zulässigkeit der Vollstreckungsklausel auf der For
derung surkunde wendet, sondern die Unpfändbarkeit 
der gepfändeten Sache geltend macht. Der Hinweis 
auf die Vorschrift des § 18 Abs. 6 der VO über Maß
nahmen auf dem Gebiet der Zwangsvollstreckung vom 
26. Mai 1933, nach der bei Zwangsvollstreckungen im 
Verwaltungszwangsverfahren die dem Vollstreckungs- 
gericht zugewiesenen Aufgaben der Verwaltungsbe
hörde zustehen, erscheint in dem von der Entscheidung 
erörterten Zusammenhang verfehlt. Zwar liegt ein 
Verwaltungszwangsverfahren vor; der Schuldner hat 
jedoch nicht eine für ihn weniger drückende Verwer
tung des gepfändeten Klaviers beantragt, wovon in 
der Vorschrift des § 18 der VO vom 26. Mai 1933 allein 
die Rede ist, sondern er bekämpft die Zulässigkeit der 
Zwangsvollstreckung im Wege des § 766 ZPO.

Zu Unrecht hat daher das Amtsgericht seine Un
zuständigkeit und das Arbeitsgericht seine Zuständig
keit angenommen. Die Arbeitsgerichte sind besondere 
Gerichte. Sie können die Gerichtsbarkeit daher grund
sätzlich nur auf den ihnen zugewiesenen Sonderge
bieten ausüben. Wieweit Ausnahmen von diesem 
Grundsatz berechtigt sind, soll hier nicht erörtert wer
den, da es die Grenzen dieser Anmerkung überschrei
ten würde. Zu den den Arbeitsgerichten überwiesenen 
Sondergebieten gehört das Zwangsvollstreckungsver
fahren jedoch keinesfalls. Die Zuständigkeit der Ar
beitsgerichte kann insoweit auch nicht durch Partei
vereinbarung begründet werden, denn die Regelung 
der funktionellen Zuständigkeit ist zwingenden Rechts 
(Rosenberg, Zivilprozeßrecht § 28 IV 2a).
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